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RS OGH 1975/11/20 10Os69/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1975

Norm

StGB §105 A1

Rechtssatz

Gewalt oder Drohung kann auch gegen eine dritte Person gerichtet werden, welche dem Genötigten so nahe steht,

daß er sich dadurch beeinflussen läßt.

Entscheidungstexte

10 Os 69/75
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